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Zitat

Gerontion schrieb am 31.10.2006 20:42:
Stundenziel ist: Die SuS sollen den Aspekt von Verantwortung und Schuld Macbeths
versprachlichen, indem sie eine fiktive Gerichtsverhandlung vorbereiten und Plädoyers
der Verteidigung und Staatsanwaltschaft formulieren.

Hallo Gerontion

In meinem Studienseminar hätte man zu diesem "Lernziel" (das Du ja auch nicht als Lern-,
sondern Stundenziel benennst) gesagt: ist kein Lernziel, sondern ein Handlungsziel
("versprachlichen" - etwas, das die Sch tun), welches Du operationalisierst. In *meinem*
Studienseminar hätte es keine guten Noten gegeben...

Bezüglich der Stunde stimme ich Bolzbold in seiner "Methodenvermutung" zu und vor allem
natürlich auch Meike in der Frage nach dem Lernziel. Am Ende des Referendariats musst Du in
der Lage sein, den Unterricht so zu planen, dass Du erst Lernziele hast, deren Erreichen Du
mithilfe geeigneter Methoden sicherstellst.

LG, das_kaddl.

1https://www.lehrerforen.de/thread/8436-gerichtsverhandlung-shakespeare-dringend/?postID=77703#post77703

https://www.lehrerforen.de/thread/8436-gerichtsverhandlung-shakespeare-dringend/?postID=77703#post77703

